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32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §119;

FinStrG §34 Abs1;

FinStrG §8 Abs2;

Rechtssatz

Die Frage der Strafbarkeit bei Verletzung der O9enlegungsp:icht und Wahrheitsp:icht hängt nicht davon ab, ob der

Abgabep:ichtige darauf vertrauen kann, die Abgabenbehörde werde seine Erledigungen prüfen und

erforderlichenfalls richtig stellen, somit bei Prüfung die Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit der Erklärung hätte

erkennen können, sondern davon, ob der Abgabep:ichtige seiner O9enlegungsp:icht und Wahrheitsp:icht nicht

nachgekommen ist (Hinweis E 28.11.1984, 83/13/0177, VwSlg 5938 F/1984). Ein eventuelles Mitverschulden der

Abgabenbehörde an der unrichtigen Festsetzung von Abgaben unterbricht somit den Risikozusammenhang mit dem

verpönten Erfolg nicht.
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